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Norm

AVG §38;

AVG §68 Abs1;

EheG §23;

EheG §27;

FrG 1997 §36 Abs1;

FrG 1997 §36 Abs2 Z9;

VwRallg;

ZPO §547;

Rechtssatz

Eine Aussetzung des Verfahrens zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes kommt mit der Rechtskraft des

Ehenichtigkeitsurteiles schon deshalb nicht in Betracht, weil mit der Rechtskraft die Voraussetzungen für die

Anwendung des § 38 AVG durch die belBeh weggefallen waren. Daran ändert die vom Fremden gegen dieses Urteil

erhobene Wiederaufnahmsklage nichts, weil diese gemäß § 547 ZPO in Bezug auf den Eintritt der Rechtskraft (und

Vollstreckbarkeit) der angefochtenen Entscheidung keine hemmende Wirkung entfaltet.
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